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AACHEN, DEN 17.06.2024 NR. 15

STÄDTEREGION AACHEN

Einladung

Am

Donnerstag, 27.06.2024, findet um 18 Uhr
eine Sitzung des Städteregionstages in den 
Park Terrassen, Dammstraße 40, 52066 Aachen statt. 

A) Öffentliche Sitzung
1. Einwohnerfragestunde gem. § 4 Abs. 2 der Geschäftsordnung für den Städteregionstag und die 

Ausschüsse
2. Einführung und Verpflichtung eines nachgerückten Städteregionstagsmitglieds 2024/0124
3. Vorschlagsliste der Städteregion Aachen zur Berufung der ehrenamtlichen Richter/innen beim 

Landessozialgericht NRW (Amtszeit 01.01.2025 bis 31.12.2029)
2024/0128

4. Umbesetzungen in Gremien 2024/0125
5. Arbeitsbericht der Koordinationsstelle Jugendpartizipation 2024/0199
6. Kommunalwahl 2025 2024/0225
7. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen im I. Rechnungsvierteljahr 2024 2024/0198
8. Budgetbericht zum 15.04.2024 2024/0254
9. Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbh; Neuausrichtung: Zukunfts-

modell „AGIT 2025 +“
2024/0255

10. Live-Streaming des Städteregionstages und seiner Ausschüsse - Antrag der FDP-Städteregions-
tagsfraktion vom 01.02.2024

2024/0063

10.1. Live-Streaming des Städteregionstages und seiner Ausschüsse - Antrag der FDP-Städteregions-
tagsfraktion vom 01.02.2024

2024/0063-E1

11. Abschluss eines Rahmenvertrags mit dem Tierschutzverein für die StädteRegion Aachen e.V. 2024/0161
12. Abschluss eines Rahmenvertrages durch das Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz und Veteri-

närwesen (A 39) mit dem Tierschutzverein für die Städteregion Aachen e.V. - Sachstandsmittei-
lung -

2024/0268

13. Digitalisierung der Ausländerbehörden - Allgemeine Informationen und Zustimmung zu erheb-
lichen überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Produkt 02.03.05 „Ausländerangele-
genheiten“

2024/0153

14. Katastrophenschutz - Ausschreibung eines Katastrophenschutzbedarfsplans sowie eines Notfall-
schutzplanes ‚Strom-, IT- und Telekommunikationsausfall auch in Folge von Cyberangriffen‘

2024/0229

15. Festsetzung neuer Vergütungssätze für den stationären Bereich des Senioren- und Betreuungs-
zentrums der Städteregion Aachen in Eschweiler für den Zeitraum vom 01.05.2024 bis zum 
30.04.2025 - Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung

2024/0134

16. Regionalplan der Bezirksregierung Köln, sachlicher Teilplan Erneuerbare Energien - Erneuerba-
re Energieprojekte in der StädteRegion Aachen absichern; Antrag der CDU-Städteregionstags-
fraktion und der GRÜNE-Städteregionstagsfraktion vom 29.04.2024

2024/0205

16.1. Regionalplan der Bezirksregierung Köln, sachlicher Teilplan Erneuerbare Energien - Erneuerba-
re Energieprojekte in der StädteRegion Aachen absichern; Antrag der CDU-Städteregionstags-
fraktion und der GRÜNE-Städteregionstagsfraktion vom 29.04.2024

2024/0205-E1
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17. Einrichtung einer Plattform für die Wärmeplanung -
Antrag der FDP-Städteregionstagsfraktion vom 08.02.2024

2024/0099

17.1. Einrichtung einer Plattform für die Wärmeplanung - Antrag der FDP-Städteregionstagsfraktion 
vom 08.02.2024

2024/0099-E1

18. Genehmigung des Teilstandortes der Kleebach-Schule der StädteRegion Aachen, Förderschule 
mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung

2024/0242

19. „Demokratie leben! - Partnerschaften für Demokratie“ in der StädteRegion Aachen: Zwischen-
bilanz Förderphase 2023/2024 und Ausblick auf die neue Förderphase ab 2025

2024/0050

20. Förderung einer grenzüberschreitenden Bildungs- und Wissensregion; Folgeantrag der StädteRe-
gion Aachen im Rahmen des Förderprogramms Interreg VI Maas-Rhein (Projekttitel: „Con-
nect’ED“)

2024/0232

21. Produkt 06.03.01 „Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger 
sowie Kindertagespflege (diff. RU)“;
Zustimmung zu erheblichen überplanmäßigen Auszahlungen - Genehmigung einer Dringlich-
keitsentscheidung

2024/0126

22. Fahrradfreundliche StädteRegion; Sachstand und Maßnahmen 2024/0139
23. ETA NRW e.V. - Entsendung eines mit der Kündigung der Sparkasse Aachen einhergehenden 

zusätzlichen städteregionalen Vertreters als Beisitzer in den Vorstand des Eifel-Touristik Agentur 
NRW e.V.

2024/0158

24. Partnerschaftsarbeit der StädteRegion Aachen im Rahmen der Solidaritätspartnerschaft mit der 
Region Lwiw; Beantragung von Fördermitteln und Einrichtung einer geförderten Stelle

2024/0177

25. Anfragen und Mitteilungen

B) Nichtöffentliche Sitzung
1. AKM - Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co. KG; Änderung des Gesellschaftsvertrages 2024/0107
2. GWG – Wohnungsbaugesellschaft für die StädteRegion Aachen GmbH; Sachstand und Auswei-

tung der Eigenkapitalunterstützung zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus in der StädteRegi-
on Aachen

2024/0216

3. Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit gGmbH (BZPG); Übernahme einer Verpflichtungs-
erklärung

2024/0243

4. Änderung des Gesellschaftsvertrags der SPRUNGbrett gGmbH – Sozial- und Gesundheitsinitia-
tive der StädteRegion Aachen - Vertretungsregelung; - Antrag der SPD-Städteregionstagsfraktion 
vom 15.03.2024

2024/0123

4.1. Änderung des Gesellschaftsvertrags der SPRUNGbrett gGmbH - Sozial- und Gesundheitsinitia-
tive der StädteRegion Aachen - Vertretungsregelung; - Antrag der SPD-Städteregionstagsfraktion 
vom 15.03.2024

2024/0123-E1

5. Katastrophenschutzzentrum Simmerath – Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung 
(NSHV), Netzersatzanlage, Tiefbau, Brandmeldetechnik und Beleuchtungstechnik; Erweiterung 
der Ingenieurleistungen für Planung, Ausschreibung und Objektüberwachung nach HOAI

2024/0169

6. Anfragen und Mitteilungen

Mit freundlichen Grüßen                     Der Städteregionsrat
Aachen, den 14.06.2024 Dr. Grüttemeier
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STÄDTEREGION AACHEN
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung 
mit  § 4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 15 Hauptsat-
zung der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zur-
zeit gültigen Fassung wird nachstehendes Dokument durch 
diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt.  

I. Behörde, für die zugestellt wird: 
StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat 
A 36 – Straßenverkehrsamt
Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

BOUABDELLAH AYOUB ALT-HAARENER-
STR.237
52080 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2024/210/VA/OF 14.06.2024

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würse-
len und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 14.06.2024 Der Städteregionsrat
 i.A. Frau Offergeld

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

DI GENOVA FERDI-
NANDO

LESSINGSTR.21
52146 WÜRSELEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2024/209/VA/OF 14.06.2024

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würse-
len und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 

12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 14.06.2024 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Offergeld

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

NTAMBI DJO MAUERSTR. 1 A
52064 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2024/211/SA/FE/CS 17.06.2024

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würse-
len und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 17.06.2024 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Schürmann 

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

SEFEROVIĆ KEMO KANPPENSTR.8
52134 HERZOGENRATH

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Bescheid 36.1/2024/212/GB/OF 17.06.2024

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würse-
len und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
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nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 17.06.2024 Der Städteregionsrat
 i.A. Frau Offergeld 

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

VESIA GHISLAIN 
JOY

REICHSWEG 74
52068 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2024/208/VA/CS 14.06.2024

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würse-
len und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 14.06.2024 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Schürmann

STÄDTEREGION AACHEN
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung 
mit  § 4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 15 Hauptsat-
zung der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zur-
zeit gültigen Fassung werden nachstehende Dokumente 
durch diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 

I. Behörde, für die zugestellt wird: 
StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat 
A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie
Zollernstr. 10, 52090 Aachen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

GALL  THOMAS  WIESENSTR.48
44653 HERNE

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Ablehnungsbescheid 51.5/UVG/G 185-500 14.06.2024

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Die Dokumente befinden sich im Amt für Kinder, Jugend 
und Familie der StädteRegion Aachen, Zollernstraße 10, 
52070 Aachen, und können dort während der Öffnungszei-
ten montags bis freitags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr von dem 
Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. 
in Empfang genommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 12.06.2024   Der Städteregionsrat
i.A. Herr Vondenhoff

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

GALL  THOMAS  WIESENSTR.48
44653 HERNE

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Ablehnungsbescheid 51.5/UVG/G 189-500 14.06.2024

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Die Dokumente befinden sich im Amt für Kinder, Jugend 
und Familie der StädteRegion Aachen, Zollernstraße 10, 
52070 Aachen, und können dort während der Öffnungszei-
ten montags bis freitags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr von dem 
Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. 
in Empfang genommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 12.06.2024   Der Städteregionsrat
i.A. Herr Vondenhoff


